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N eue-s helvetisches Tag black.
l Avetsctzîlttg des schweitzerischen Republikaner s?

Herausgcgebcn vvn Escher und Ufteri, MW. der gesetzgeb. Räthe.

Band i. N. XXXIII. Bern, lo. Aug. I?yy. (23. Thennib. XII.

V o l l z i e h u it g o d i r e k t o r è u m.
Der Divisionsgeneral und Chef des Generalstaabs

der Armee, an das Vollzîehungsdirckwrium
der helvetischen Republik.

Bürger Direktoren!
Der Obergeneral Massena hat Ihr Schreiben,

betreffe der Schwierigkeiten, erhalten, die Sie bei
Aufstellung einiger Plazkoinmandanten in dem west-
lichen Theile Helvttiens finden.

Ich benachrichtige Sie, daß derselbe so eben
jenen Commandanten die bestimmten Ordres erthci-
let, sich durchaus in nichts einzumischen, was ir-
gend einen Bezug auf die Polizei des Kantons hat.

Der Obergeneral erwartet nicht, Durger Di-
rektoren, daß einer der Militar-Commandanten,
wovon die Rede ist, sich Rechte anmaßen werde,
welche der individuellen Freiheit der Burger und
der jchuldigen Achtung eines Volkes zuwider sind,
das durch Freundschaft und Bündniß an das fràn-
kische geschlossen ist; er eilet vielmehr, jene Ordres
zu geben, von welchen ich eben redete, in der Ab-
sieht, Ihnen einen neuen Beweis der Geradheit
und besondern Rüksicht gegen die helvetische Na-
tion und ihre Regierung zu geben.

Gruß und Achtung
Unterschrieben: Oudinot.

Die Uebersetzung dem Original gleichlautend:
Mousson.

G e s e z g e ö ìt n g.
Senat, 2. Aug.

(Fortsetzung des Gutachtens der Saalinspektoren.)

i^e.r, daß diese Einrichtung der un-
dm m ton.mt, und wollten daher

vb ìvjr» wie ^i6 dllhinmm <-.»!chmbd»ch ààwW^ °kmiom-.cycn Einrichtung des G. Raths nach-
' à daher, diesen Gegenstandin Bc.rachtung zu nehmen, und Ihren Saaliulvek-torcn, die Vechaltsbcfehle zu ertheilen

^

Devcvey will, daß beide Rathe gleichförmig
handeln; er verlangt also, dsß die bisherigen Ein-
schreibnngcn für Abwesenheiten von i bis 3 Tage
wieder in dein Rechnungsbuch der Saalinspektoren
auSgestrichen werden. Meyer v. Arau will mit
den Einschreibungen wie bisher fortfahren; wenn
es denn um Zahlungen zu thun ist, so können wir
immer noch mit dem grossen Rath gleichmässig
handeln. Fuchs stimmt Devevey bei. Lang will
das Gesez beobachtet wissen; wir sollen auch hierin
Vorbild von Ockonomie seyn. Cr a u er behauptet,
dieses frühere Gesez sey aufgehoben durch unsre
neuere Gehaltsverminderung. Lang erwiedert, daß

» nur die altern Gesetze über Gehaltsbestimmung und
keine andre durch das neue Gesez sind aufgehoben
worden. Diethelm stimmt Lang bei. Zäslin
will nicht für Abwesenheiten von 3 Tagen, aber
für längere, den Gehalt abziehen. Mittelholzer
stimmt Zäslin bei. Hoch spricht im Sinne Meyer's
und Lang's. Muret spricht im gleichem Sinne,
und erklärt sich, gegen die Mchtbeobachtung des
Gesetzetz im grossen Rath. Duc ist gleicher Mei--
nung. Crauer wiederholt seine Gründe. Lüthl
v. Langn, will strenge beim Gesez bleiben. — Man
beschließt, die bisherigen Einschreibungen jeder Ab-
wcienheit sollen fortgeftzt werden.

Folgendes Gutachten der Saalinspektoxen wird
zum zweitenmal verlesen:

Der Senat hat auch für die angestellten Ober-
und Unterschrcibcr, Dolmetsch, Staalsbott und Weibel
des G. Raths, einen Beschluß genehmiget, vcrmög
welchem dicse Beamtete Ihre Gehalt« beym Schaz-
amt selbst beziehen können.

Hingegen hat der Venat für die Unsrigcn nichts
verfügt, und daher das Schazamt dicse Gelder gegen
ausgestellte Scheine zwar ausbezahlt, aber immer
auf Abrechnung des den Saaiinspcktoren bewilligten
Gelder abgnogen hat.

Auch über diesen Gegenstand wünschten Ihre
Saulinspcktorcn Ihre Willcnsmeinuug m erfahren,
und legen diese Fragen zur Prüfung aus den Kanz-
lcytisch.


	Vollziehungsdirektorium

